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Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 07.07.2022 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der 
Kreisstadt Erbach 14.07.2022 beschließend 

 
Sanierungsmaßnahme der denkmalgeschützten Friedhofskapelle in Lauerbach 
 
Begründung: 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung vom 13.06.2022 dieser Vorlage zugestimmt. 

Die vier unteren Holzfenster und die Holzeingangstür der unter Denkmalschutz stehenden 
Friedhofskapelle in Lauerbach sind im Laufe der Zeit durch Witterungseinflüsse schadhaft 
geworden und müssen, um sie weiterhin erhalten zu können, dringend aufgearbeitet werden. 
Dafür wurden im Haushalt 2021 insgesamt 15.000,00 € eingeplant. 

Im Rahmen der Angebotseinholung legte die Schreinerei Pracht Living GmbH, Oberzent am 
04.08.2021 das wirtschaftlich günstigste Angebot in Höhe von 5.878,78 € vor, das am 
06.08.2021 zur Erteilung der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung an die Untere 
Denkmalbehörde weitergeleitet wurde. 

Die erteilte denkmalschutzrechtliche Genehmigung erreichte das Bauamt erst zeitverzögert am 
22.02.2022 (Eingang: 24.02.2022). Da man jedoch davon ausging, die 
denkmalschutzrechtliche Genehmigung zeitnah zu erhalten und die Pracht Living GmbH, 
Oberzent noch im Jahr 2021 mit den Sanierungsarbeiten beauftragen zu können, erfolgte 
keine Anmeldung der Mittel für das Jahr 2022. 

Um die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten noch in diesem Jahr durchführen zu können, 
wurde die Pracht Living GmbH, Oberzent um die Aktualisierung Ihres Angebots aus dem Jahr 
2021 gebeten. Die Angebotssumme aus dem vorliegenden Angebot vom 03.05.2022 beläuft 
sich auf 6.116,78 € (brutto). 

Im Haushaltsplan 2022 ist für die Friedhofskapelle Lauerbach in der Produktgruppe „523 -
Denkmalschutz und -pflege allgemein“ ein Ansatz für Instandhaltungen in Höhe von 1.000 € 
berücksichtigt. Die Auftragssumme für die o. g. Sanierungsarbeiten beläuft sich auf insgesamt 
6.116,78 €. Somit liegen überplanmäßige Aufwendungen vor. Aufgrund der Regelungen in § 8 
der Haushaltshaltsatzung ist für diese überplanmäßigen Aufwendungen aufgrund der Höhe des 
Auftrages (> 5.000 €) und der Deckungsfähigkeit in der Produktgruppe 523 die Zustimmung 
der Stadtverordnetenversammlung erforderlich. Die Deckung der Aufwendungen erfolgt im 
Rahmen der Gesamtdeckung bzw. aus den vorhandenen Rücklagen. 

 

 

 



Drucksache VL-81/2022 1. Ergänzung Seite - 2 - 

Beschlussvorschlag: 
Die Pracht Living GmbH, Oberzent wird zu einer Angebotssumme von 6.116,78 € 
(brutto) mit den Sanierungsarbeiten an der denkmalgeschützten Friedhofskapelle in 
Lauerbach beauftragt. 
Die daraus resultierenden überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in der 
Produktgruppe 523 werden gem. § 100 HGO genehmigt, da die Durchführung der 
Arbeiten unabweisbar und die Deckung gewährleistet ist. 

 
 
 
Dr. Peter Traub 
Bürgermeister 
 
  

Finanzielle Auswirkungen: 
           ja ☒                 nein ☐ 

Pflichtaufgabe: 
         ja ☒       nein ☐ 

Stelle im Stellenplan 
vorhanden: 
     ja ☐     nein ☐ 

Teilhaushalt: 
 523 

Sachkontengruppe/Investitionsnummer: 
       

Haushaltsansatz: 
 1.000,00 € 

Davon verausgabt: 
       

Erläuterungen (z.B. Gesamtkosten der Maßnahme, Folgekosten (Pflege, Abschreibungen, 
Zeitraum etc.), Finanzierungskosten, Einnahmen o.ä.): 
      

Deckungsvorschlag bei über-/außerplan- mäßigen Ausgaben (Produktsachkonto): 
      

Vergabeverfahren 
               ja ☐                     nein ☐ 

Vergabestelle des Odenwaldkreises 
               ja ☐                     nein ☐ 

Art der Vergabe 
Freihändige Vergabe             ☐                   mit Teilnahmewettbewerb            ☐ 

Beschränkte Ausschreibung   ☐                   Öffentliche Ausschreibung            ☐ 
  




